Zentrale Gutachterstelle

beim Verband der Diözesen Deutschlands

Gutachten

über Inhalt und Reichweite des  § 1 Abs.  3 KODA-Ordnung NW

Bonn, den 11. August  2003

Die Zentrale Gutachterstelle erstattet durch Professor Dr. Reinhard Richardi als Vorsitzenden, Professor Dr. Wilhelm Dütz als stellvertretenden Vorsitzenden und Professor Dr. Siegfried Marx als weiteres Mitglied auf Antrag der Schlichtungsstelle für Angelegenheiten der Mitarbeitervertretungen im Erzbistum Köln vom 26. Februar 2003 (Aktenzeichen: MAVO 12/2002 KODA, vom Verband der Diözesen Deutschlands den Mitgliedern der Gutachterstelle zugeleitet mit Schreiben vom 6. Mai 2003), ein Gutachten zu der Frage:


„Handelt es sich bei der KODA der Akademie Klausenhof, Hamminkeln, um eine ordnungsgemäß errichtete Ordnung zur Mitwirkung bei der Gestaltung des Arbeitsvertragsrechts i.S.d. § 1 Abs. 2, 3 KODA-Ordnung NW?“

Die Zentrale Gutachterstelle kommt zu dem folgenden Ergebnis: 


Die der „Kommission zur Ordnung des Arbeitsvertragsrechts für die Akademie Klausenhof gGmbH“, Hamminkeln, zugrunde liegende „Ordnung zur Mitwirkung bei der Gestaltung des Arbeitsvertragsrechts“ widerspricht Art. 7 Abs. 1 der Grundordnung des kirchlichen Dienstes im Rahmen kirchlicher Arbeitsverhältnisse. Sie ist nicht durch § 1 Abs. 3 KODA-Ordnung NW gedeckt. Damit ist auch keine Kommission i.S. von § 1 Abs. 3 KODA-Ordnung NW gebildet worden.

A.
Zulässigkeit des Antrags

Der Antrag der Schlichtungsstelle für Angelegenheiten der Mitarbeitervertretungen im Erzbistum Köln, ein Gutachten über die der Zentralen Gutachterstelle vorgelegten Frage zu erstellen, ist zulässig.

Die Zentrale Gutachterstelle ist zur Erstellung des Gutachtens nach § 1 Abs. 2a Ordnung für die Zentrale Gutachterstelle zuständig; denn es handelt sich um eine Rechtsstreitigkeit auf dem Gebiet der Ordnung zur Mitwirkung bei der Gestaltung des Arbeitsvertragsrechtes. Da keine Abweichung von der Entscheidung einer anderen Schlichtungsstelle geltend gemacht wird, ist nach § 1 Abs. 2a Nr. 2 Ordnung für die Zentrale Gutachterstelle deren Anrufung nur zulässig, „wenn es sich um einen Fall von grundsätzlicher Bedeutung handelt und die Rechtsfrage für den vorgelegten Fall Bedeutung hat“. 

Der Vorsitzende der Schlichtungsstelle beschränkt sich in seinem Schreiben vom 28. März 2003 auf die Frage: „Handelt es sich bei der KODA der Akademie Klausenhof, Hamminkeln, um eine ordnungsgemäß errichtete Ordnung zur Mitwirkung bei der Gestaltung des Arbeitsvertragsrechts i.S.d. § 1 Abs. 2, 3 KODA-Ordnung NW?“ Zur näheren „Begründung für die Gründe zur Beauftragung des Gutachtens und die Erheblichkeit für die Entscheidung“ des vor der Schlichtungsstelle eingeleiteten Verfahrens wird auf deren Beschluss vom 26. Februar 2003 verwiesen, der in der Anlage beigefügt ist. Aus ihm ergibt sich, dass Gegenstand des Verfahrens die Anfechtung der Wahlen der Vertreterinnen und Vertreter aus Nordrhein Westfalen in die Zentral-KODA vom 4. September 2002 sei. Bei den Wahlen seien ausweislich der Wahlunterlagen im Wählerverzeichnis der Haus-/Bereichs-KODAen für die Klausenhof-KODA als mitarbeiterseitige Vertreter die Herren Bussen und Nickel eingeführt, die beide das aktive Wahlrecht ausgeübt hätten. Herr Bussen habe darüber hinaus kandidiert. Nach dem Wahlergebnis und den dabei festgestellten Zahlenverhältnissen der abgegebenen Stimmen für die einzelnen Kandidaten könnten deren Stimmabgaben ebenso wie die Kandidatur von Herrn Bussen das Wahlergebnis beeinflusst haben (§ 6 Abs. 3 Satz 2 Wahlordnung für die Wahl der Vertreterinnen und Vertreter der Mitarbeiterseite in der Zentral-KODA aus der Region der (Erz-(Bistümer Aachen, Essen, Köln, Münster und Paderborn gemäß § 4 Abs. 2 Unterabsatz 3 Satz 2 Zentral-KODA-Ordnung (Zentral-KODA-WahlO(). 

Trotz dieser abstrakt formulierten Fragestellung ergibt sich aus der Begründung, dass ihre Beantwortung für den vorgelegten Fall Bedeutung hat. Sollte sich nämlich erweisen, dass die im Antrag als „KODA der Akademie Klausenhof“ bezeichnete Kommission zur Ordnung des Arbeitsvertragsrechts für die Akademie Klausenhof gGmbH keine Kommission ist, deren Errichtung durch § 1 Abs. 2 oder 3 Ordnung zur Mitwirkung bei der Gestaltung des Arbeitsvertragsrechts durch Kommissionen in den (Erz-)Diözesen Aachen, Essen, Köln, Münster (nordrhein-westfälischer Teil) und Paderborn (KODA-Ordnung NW, für das Bistum Münster kirchengesetzlich umgesetzt am 27. Oktober 1997, Kirchliches Amtsblatt für die Diözese Münster 1997 S. 167) gedeckt ist, so wäre das aktive und passive Wahlrecht der Herren Bussen und Nickel zu verneinen; die Wahl erwiese sich als ungültig.

Ein Fall von grundsätzlicher Bedeutung liegt vor, wenn es sich um eine klärungsbedürftige Rechtsfrage handelt, von der die Entscheidung der Schlichtungsstelle abhängt, und diese Klärung über den konkreten Einzelfall hinaus der Rechtseinheit oder der Rechtsfortbildung dient. Dies entnimmt die Schlichtungsstelle in ihrem Vorlagebeschluss zutreffend dem Umstand, dass zu gewährleisten sei, dass die Zentral-KODA ordnungsgemäß besetzt ihrer Aufgabenstellung nachgehe und ihre Beschlüsse fasse. Es handelt sich daher um einen Fall von grundsätzlicher Bedeutung. 

Die Schlichtungsstelle ist berechtigt, in der Angelegenheit die zentrale Gutachterstelle anzurufen; denn sie ist nach § 17 Abs. 1 KODA-Ordnung NW auch für den Bereich des Bistums Münster (nordrhein-westfälischer Teil) zur Entscheidung zuständig.

B.
Gutachten

I.

Im vorliegenden Fall geht es um die Wahlberechtigung und Wählbarkeit von Mitgliedern der Kommission zur Ordnung des Arbeitsvertragsrechts für die Akademie Klausenhof gGmbH (im Folgenden abgekürzt „Klausenhof-KODA“) zur Wahl der Vertreterinnen und Vertreter der Mitarbeiterseite in der Zentral-KODA aus der Region Nordrhein-Westfalen. Die Beantwortung der Frage hängt davon ab, ob die von der Gesellschafterversammlung der Akademie Klausenhof gGmbH am 14. Dezember 1999 beschlossene „Ordnung zur Mitwirkung bei der Gestaltung des Arbeitsvertragsrechts durch die Kommission der Akademie Klausenhof gGmbH (KODA-AK)“ kirchengesetzlich wirksam ist.

Nach der Ordnung für die Zentrale Kommission zur Ordnung des Arbeitsvertragsrechtes im kirchlichen Dienst (Zentral-KODA-Ordnung) i.F. des Beschlusses der Vollversammlung des Verbandes der Diözesen Deutschlands vom 15.6.1998 (für das Bistum Münster: Kirchliches Amtsblatt 1999 S. 9) entsenden die Bistümer in Nordrhein-Westfalen von den insgesamt 14 Vertreterinnen und Vertretern der Mitarbeiterseite drei Mitglieder (§ 4 Abs. 2). Die Vertreterinnen und Vertreter werden von Vertreterinnen und Vertretern der Mitarbeiterseite in den in der Region bestehenden Kommissionen aus ihrer Mitte gewählt. Das Nähere regelt eine Wahlordnung, die für die Bistümer in Nordrhein-Westfalen inhaltsgleich ist und daher hier nach der Verlautbarung im Amtsblatt des Erzbistums Köln zitiert wird (ABl. 1999 S. 95). Nach § 1 der Wahlordnung bilden die Vertreterinnen und Vertreter der Mitarbeiterseiten in den (Erz-)Diözesen Aachen, Essen, Köln, Münster und Paderborn bestehenden „Kommissionen im Sinne von § 1 Abs. 2 und 3 KODA-Ordnung“ die Wahlversammlung zur Wahl der Vertreter und Vertreterinnen der Mitarbeiterseite in der Zentral-KODA für die Region Nordrhein-Westfalen.

Demnach ist entscheidend, ob die „Klausenhof-KODA“ unter § 1 Abs. 2 oder 3 Ordnung zur Mitwirkung bei der Gestaltung des Arbeitsvertragsrechts durch Kommissionen in den (Erz-)Diözesen Aachen, Essen, Köln, Münster (nordrhein-westfälischer Teil) und Paderborn (hier abgekürzt zitiert als KODA-Ordnung NW) fällt, die vom Bischof von Münster für sein Bistum im Kirchlichen Amtsblatt für die Diözesen Münster 1997 S. 167 in Kraft gesetzt ist.

II.

Für den Bereich der Bistümer in Nordrhein-Westfalen besteht nach § 1 Abs. 2 KODA-Ordnung NW eine gemeinsame Kommission (Regional-KODA). Sie ist gebildet für die Einrichtungen der Rechtsträger, die zur verfassten Kirche gehören und deshalb unter Art. 2 Abs. 1 GrO fallen (§ 1 Abs. 2 Nr. 1 KODA-Ordnung NW). Sie ist aber auch für Rechtsträger zuständig, die wegen ihrer rechtlichen Verselbständigung unter Art. 2 Abs.2 GrO fallen und „das von der Regional-KODA beschlossene und vom Diözesanbischof erlassene Arbeitsvertragsrecht auf ihren Antrag mit Zustimmung des Belegenheitsbistums anwenden“ (§ 1 Abs. 2 Nr. 2 KODA-Ordnung NW). Nach ihrem Selbstverständnis fällt die Akademie Klausenhof zwar unter Art. 2 Abs. 2 GrO; sie wendet aber nicht das von der Regional-KODA beschlossene und vom Diözesan-Bischof erlassene Arbeitsvertragsrecht an. § 1 Abs. 2 KODA-Ordnung NW findet daher auf die Akademie Klausenhof keine Anwendung. 

III.

1.
In Betracht kommt deshalb nur, ob die „Klausenhof-KODA“ unter § 1 Abs. 3 KODA-Ordnung NW fällt. Nach dieser Bestimmung bilden zur Regelung des Arbeitsvertragsrechts, wenn § 1 Abs. 2 KODA-Ordnung NW keine Anwendung findet, kirchliche Einrichtungen i.S. des Art. 2 Abs. 2 GrO eigene Kommissionen (§ 1 Abs. 3 Satz 1 KODA-Ordnung NW). Solche Kommissionen können auf örtlicher, diözesaner oder überdiözesaner Ebene, für einen oder mehrere Rechtsträger gebildet werden (§ 1 Abs. 3 Satz 2 KODA-Ordnung NW). Die Bildung einer Kommission ist dem Bischöflichen Generalvikariat, wie es wörtlich heißt, „anzuzeigen“ (§ 1 Abs. 1 Satz 3 KODA-Ordnung NW).

Die Einrichtung Klausenhof fällt nur unter § 1 Abs. 3 KODA-Ordnung NW, wenn sie die in dieser Ordnung getroffenen Bestimmungen anwendet. Deshalb stellt sich die Frage, ob diese Voraussetzung erfüllt ist.

2.
Die Gesellschafterversammlung der Akademie Klausenhof gGmbH hat am 14. Dezember 1999 eine „Ordnung zur Mitwirkung bei der Gestaltung des Arbeitsvertragsrechts durch die Kommission der Akademie Klausenhof gGmbH (KODA-AK)“ beschlossen (Kirchliches Amtsblatt Münster 2001 S. 262). Diesen Beschluss hat der Bischof von Münster am 26. September 2001 kirchenaufsichtlich genehmigt (Kirchliches Amtsblatt Münster 2001 S. 262). Fiele die Errichtung der Kommission für die Akademie Klausenhof unter § 1 Abs. 3 KODA-Ordnung NW, so hätte genügt, die Bildung der Kommission dem bischöflichen Generalvikariat anzuzeigen (§ 1 Abs. 3 Satz 3 KODA-Ordnung NW). Die für notwendig erachtete kirchenaufsichtliche Genehmigung zeigt, dass es sich bei der Klausenhof-KODA-Ordnung um eine eigenständige Ordnung handeln soll, die in ihrer Regelung von der KODA-Ordnung NW abweicht. 

In der Präambel zur „Klausenhof-KODA-Ordnung“ wird zutreffend darauf hingewiesen, dass die Katholische Kirche das verfassungsrechtlich abgesicherte Recht habe, die Arbeitsverhältnisse im kirchlichen Dienst als ihre Angelegenheit selbständig zu ordnen. Die Akademie Klausenhof gGmbH sei eine selbständig kirchliche Einrichtung mit bundesweitem Aufgabenbereich. Aus diesem Grund werde „nach § 1 Abs. 3 der Ordnung zur Mitwirkung bei der Gestaltung des Arbeitsvertragsrechts durch Kommissionen in den (Erz-)Diözesen Aachen, Essen, Köln, Münster (nordrhein-westfälischer Teil) und Paderborn – KODA-Ordnung (KODA-O) und in Ausführung des Art. 7 der Grundordnung des kirchlichen Dienstes im Rahmen kirchlicher Arbeitsverhältnisse (GrO) vom 22. September 1993 eine Kommission zur Ordnung des Arbeitsvertragsrechts für die Akademie Klausenhof gGmbH gebildet (KODA-AK)“. 

Für Kommissionen i.S. des § 1 Abs. 3 KODA-Ordnung NW sieht diese Ordnung Abweichungen nur nach § 10a KODA-Ordnung NW vor. Zu den Bestimmungen, von denen nicht abgewichen werden kann, gehört das Beanstandungs- und das Letztentscheidungsrecht des Diözesanbischofs (§ 10 Abs. 3 bzw. § 15 Abs. 6 Satz 2 KODA-Ordnung NW). In § 10a KODA-Ordnung NW heißt es ausdrücklich, dass für die „Beschlüsse der Kommissionen i.S. des § 1 Abs. 3 und ihre Durchführung“ § 10 entsprechend gilt, „soweit nicht der Diözesanbischof von § 10 abweichende Regelungen erlässt“. Diese Einschränkung fehlt sogar in § 15a Abs. 1 KODA-Ordnung NW; es heißt dort lapidar: „Auf das Vermittlungsverfahren für die Kommissionen i.S. des § 1 Abs. 3 findet § 15 Abs. 1, 2, 5 und 6 entsprechende Anwendung.“ Aber auch soweit es um § 10a KODA-Ordnung NW geht, gilt § 10 entsprechend nur, soweit nicht der Diözesanbischof „von § 10 abweichende Regelungen erlässt“. Eine derartige abweichende Regelung hat aber für die Akademie Klausenhof nicht der Diözesanbischof erlassen, sondern die Gesellschafterversammlung der GmbH. Dass deren Beschluss kirchenaufsichtlich genehmigt wurde, ersetzt nicht die Notwendigkeit einer Regelung durch den Diözesanbischof. Die „Klausenhof-KODA“ ist daher nicht rechtswirksam gemäß § 1 Abs. 3 KODA-Ordnung NW gebildet worden.

3.
Obwohl jeder Anhaltspunkt dafür fehlt, soll in die Beurteilung die Möglichkeit einer Delegation zur Schaffung einer eigenen Ordnung an die Akademie Klausenhof gGmbH in Erwägung gezogen werden. Nach can. 391 § 2 CIC übt aber der Bischof die gesetzgebende Gewalt selbst aus. Er kann sie also nicht delegieren. Auch aus diesem Grund ist die von der Gesellschafterversammlung der Akademie Klausenhof beschlossene Ordnung kirchenrechtlich unwirksam.

4.
Die Ordnung steht außerdem nicht im Einklang mit der Grundordnung des kirchlichen Dienstes im Rahmen kirchlicher Arbeitsverhältnisse, die der Bischof von Münster für seine Diözese zum 1. Januar 1994 in Kraft gesetzt hat (Kirchliches Amtsblatt 1993 S. 123). Die Grundordnung trifft in Art. 7 Abs. 1 die folgende Bestimmung: 


„Das Verhandlungsgleichgewicht ihrer abhängig beschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei Abschluss und Gestaltung der Arbeitsverträge sichert die katholische Kirche durch das ihr verfassungsmäßig gewährleistete Recht, ein eigenes Arbeitsrechts-Regelungsverfahren zu schaffen. Rechtsnormen für den Inhalt der Arbeitsverhältnisse kommen zustande durch Beschlüsse von Kommissionen, die mit Vertretern der Dienstgeber und Vertretern der Mitarbeiter paritätisch besetzt sind. Die Beschlüsse dieser Kommissionen bedürfen der bischöflichen Inkraftsetzung für das jeweilige Bistum. Das nähere, insbesondere die jeweiligen Zuständigkeiten, regeln die KODA-Ordnungen. Die Kommissionen sind an diese Grundordnungen gebunden.“

Die „Klausenhof-KODA“ ist zwar nach ihrer Ordnung paritätisch mit Vertretern des Dienstgebers und der Mitarbeiter besetzt (§ 3). An die Stelle des Diözesanbischofs ist aber die „für den Erlass der arbeitsvertraglichen Regelung zuständige Gesellschafterversammlung“ eingeschaltet (§ 8 Abs. 2 – 5, § 11 Abs. 4). Die Gesellschafterversammlung ist jedoch oberstes Organ der GmbH und damit der Arbeitgeberseite zugeordnet (vgl. Zöllner in Baumbach/Hueck, GmbH-Gesetz, 17. Aufl. 2000, § 45 Rn. 5 und § 46 Rn. 4). 

Die Zuweisung des Beanstandungs- und Letztentscheidungsrechts, das nach § 10 Abs. 3 bzw. § 15 Abs. 6 Satz 2 KODA-Ordnung NW dem Diözesanbischof vorbehalten ist, an die Gesellschafterversammlung und damit letztlich an die Arbeitgeberseite, steht im Gegensatz zu dem in Art. 7 Abs. 1 GrO verankerten Prinzip, das Verhandlungsgleichgewicht der abhängig beschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu sichern. Preisgegeben wird damit der materielle Grund für die Eigenständigkeit des kirchlichen Arbeitsrechtsregelungsverfahrens, das zur Sicherung der Glaubwürdigkeit der Kirche an die Stelle des Tarifvertragssystems tritt. Dass die Beschlüsse der Arbeitsrechtlichen Kommission der bischöflichen Inkraftsetzung bedürfen, ist kirchenrechtlich geboten. Die bloße Möglichkeit des Letztentscheidungsrechts reicht nicht aus, um zu dem Ergebnis zu kommen, dass die Regelung nicht dem Paritätserfordernis entspricht (so auch Dütz, in: Essener Gespräche zum Thema Staat und Kirche, Bd. 18, 1986, S. 67, 98; weiterhin BAG vom 6. November 1996 – 5 AZR 334/95, BAGE 84, 282, 290 = AP Nr. 1 zu § 10a AVR Caritasverband; zum Problem ausführlich Richardi, Arbeitsrecht in der Kirche, 4. Aufl. 2003, S. 230 ff).

Die Bischöfe haben bereits in ihrer Erklärung zum kirchlichen Dienst vom 27. Juni 1983 zutreffend darauf aufmerksam gemacht, dass der Bischof, der die umfassende Verantwortung für das Heil der ihm anvertrauten Gläubigen trage, nicht einfach als „Arbeitgeber“ verstanden werden könne (so unter 4 abgedruckt in: Hirtenschreiben und Erklärungen der Deutschen Bischöfe, 35, hrsg. vom Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz 1983; s. auch BAG vom 28. Januar 1998 – 4 AZR 491/96, AP Nr. 11 zu § 12 AVR Caritasverband (am Ende(; Eder, Tarifpartnerin Katholische Kirche?, S. 78 ff.). Wenn der Staat bei der Anerkennung kircheneigener Regelungsverfahren unterstellen sollte, dass der Bischof seine Kompetenz ausübt, um Arbeitgeberinteressen durchzusetzen, läge darin eine Verletzung der Verfassungsgarantie des Selbstbestimmungsrechts. Damit steht aber zugleich auch fest, dass an die Stelle des Diözesanbischofs nicht eine Gesellschafterversammlung treten kann, soweit es um die Zuordnung zur kirchlichen Arbeitsrechtsordnung geht.

Nicht zuletzt bedarf der Klarstellung, dass ein der Kirche zugeordneter Rechtsträger zwar an der Verfassungsgarantie des Selbstbestimmungsrechts durch Art. 140 GG i.V. mit Art. 137 Abs. 3 WRV teilhat. Die Geltung der kirchlichen Ordnung eröffnet aber einer privatrechtlich verselbständigten Einrichtung nicht die Option, eigenständige, abweichende Regelungen zu treffen (ebenso ArbG Mönchen-Gladbach, ZMV 2001, 244, 246; dazu Thüsing, NZA 2002, 306, 309; vgl. auch Richardi, in: Festschrift für Listl, 1999, S. 481, 484).

III. 
Ergebnis

Die der „Kommission zur Ordnung des Arbeitsvertragsrechts für die Akademie Klausenhof gGmbH“, Hamminkeln, zugrunde liegende „Ordnung zur Mitwirkung bei der Gestaltung des Arbeitsvertragsrechts“ widerspricht Art. 7 Abs. 1 der Grundordnung des kirchlichen Dienstes im Rahmen kirchlicher Arbeitsverhältnisse. Sie ist nicht durch § 1 Abs. 3 KODA-Ordnung NW gedeckt. Damit ist auch keine Kommission i.S. von § 1 Abs. 3 KODA-Ordnung NW gebildet worden

Prof. Dr. Reinhard Richardi


Prof. Dr. Wilhelm Dütz

Prof. Dr. Siegfried Marx
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